
Wahlbekanntmachung 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl der/des 

ehrenamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters der Gemeinde Langen Brütz 

am 20. September 2026 

Gemäß § 14 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes (LKWG M-V) der aktuellen Fassung, 

fordere ich die nach § 15 Abs. 1 LKWG M-V vorschlagsberechtigten Parteien, 

Wählergruppen, Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber zur möglichst frühzeitigen 

Einreichung der Wahlvorschläge zur Wahl der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters der 

Gemeinde Langen Brütz auf und gebe folgende Hinweise:

Am Sonntag, den 20. September 2026 findet die Wahl der/des ehrenamtlichen 

Bürgermeisterin/Bürgermeisters in der Gemeinde Langen Brütz statt. Sollte eine 

Stichwahl erforderlich werden, so würde diese am Sonntag, den 11. Oktober 2026 

stattfinden. 

Auf die Bestimmungen der §§ 4, 6, 7 Abs. 3, 15 bis 19, 62 und 66 des LKWG M-V und des  

§ 24 der Landes- und Kommunalwahlordnung M-V (LKWO M-V) weise ich hin. 

Insbesondere bitte ich zu beachten:

Wahlvorschläge können von Parteien, Wählergruppen und Einzelpersonen eingereicht 

werden. 

Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder Wählergruppe werden in einer 

Mitglieder- oder Vertreterversammlung aufgestellt. Sie werden in geheimer schriftlicher 

Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. 

Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergruppen müssen den Namen der einreichenden 

Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese 

enthalten. 

Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei oder Wählergruppe kann nur benannt werden, 

wer die unwiderrufliche Zustimmung zur Benennung schriftlich erteilt hat. 

Alle Personen, die sich auf dem Wahlvorschlag einer Partei bewerben, müssen Mitglieder 

dieser Partei oder parteilos sein. 

Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Person enthalten. 

Mehrere Parteien und/oder Wählergruppen können einen gemeinsamen Wahlvorschlag 

abgeben. In diesem Fall muss die Kandidatin bzw. der Kandidat Mitglied einer dieser 

Parteien oder parteilos sein. 

Jede Partei oder Wählergruppe darf sich nur an einem gemeinsamen Wahlvorschlag 

beteiligen. 

Wahlvorschläge sind auf den Formblättern 5.1.1 bis 5.2. der Anlage 5 LKWO M-V 

einzureichen. 



Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von den für das Wahlgebiet nach 

ihrer Satzung zuständigen Vertretungsberechtigten, der Wahlvorschlag einer einzelnen 

Person muss von ihr selbst persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 

In jedem Wahlvorschlag sind zwei Vertrauenspersonen zu bezeichnen. Eine 

Einzelbewerberin oder ein Einzelbewerber nimmt die Funktion der Vertrauensperson selbst 

wahr; eine weitere Vertrauensperson für die Einzelbewerbung kann, muss aber nicht 

benannt werden. 

Eine Partei oder Wählergruppe hat auf Anforderung der Gemeindewahlleiterin ihre Satzung 

und einen Nachweis über die demokratische Wahl des Vorstandes vorzulegen. 

Soweit mit den Wahlunterlagen Bescheinigungen der Wählbarkeit einzureichen sind, dürfen 

diese am Tag der Einreichung nicht älter als 3 Monate sein. 

Nach § 25 KV M-V dürfen Bedienstete der Gemeinde oder des Amtes, dem die Gemeinde 

angehört, nicht Mitglied der Gemeindevertretung sein, wenn sie mit dem 

verwaltungsmäßigen Vollzug von Rechtsvorschriften oder mit der Vorbereitung oder 

Umsetzung von Entscheidungen der Organe der Gemeinde oder des Amtes befasst sind 

oder gegenüber anderen Bediensteten der Gemeinde oder des Amtes Befugnisse des 

Dienstvorgesetzen wahrnehmen. Der Gemeindevertretung können ebenfalls nicht 

angehören, die Landrätin oder der Landrat, seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter, 

Beigeordnete im Dienst des Landkreises, leitende Bedienstete der Zweckverbände, 

Stiftungen und sonstiger Körperschaften, denen die Gemeinde oder das Amt angehört, 

zuständige Bearbeiter der Rechtsaufsichtbehörden und leitende Bedienstete von 

Kommunalunternehmen an denen die Gemeinde oder das Amt mittelbar oder unmittelbar mit 

mehr als 50 Prozent beteiligt sind. 

Vorgenannte Angestellte und Beamte können zwar gewählt werden, aber ihr Mandat nur 

wahrnehmen, wenn sie zuvor ihr Arbeitsverhältnis beenden. 

Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die nicht Deutsche sind 

(Unionsbürger), die bei Kommunalwahlen kandidieren wollen, müssen die für Deutsche 

geltenden Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen und dürfen darüber hinaus nicht in ihrem 

Herkunftsmitgliedsstaat aufgrund einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung von 

der Wählbarkeit ausgeschlossen sein. Sie haben ihrer Zustimmungserklärung (Formblatt 

5.1.3. der Anlage 5 LKWO M-V) oder ihrem Wahlvorschlag als Einzelbewerbung (Formblatt 

5.2. der Anlage 5 LKWO M-V) eine Versicherung an Eides statt über ihre Wählbarkeit im 

Herkunftsstaat beizufügen (Formblatt der Anlage 6 LKWO M-V). 

Unionsbürger sind für die Kommunalwahlen nach den für Deutsche geltenden 

Voraussetzungen wahlberechtigt und werden in das Wählerverzeichnis eingetragen. 

Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 des Bundesmeldegesetzes von der 

Meldepflicht befreit sind, werden in das Wählerverzeichnis auf Antrag eingetragen, wenn sie 

spätestens bis zum 28. August 2026 (23. Tag vor der Wahl) nachweisen, dass sie 

mindestens seit dem 14.August 2026 (am Wahltag seit mindestens 37 Tagen) im Wahlgebiet 



ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im 

Wahlgebiet ihre Hauptwohnung haben. 

Die amtlichen Formblätter werden auf Aufforderung kostenfrei von der Wahlleitung zur 

Verfügung gestellt. Die Formblätter stehen unter http://www.amt-crivitz.de/das-amt/wahlen/ 

zum Download bereit. 

Wahlvorschläge sind spätestens am 07. Juli 2026 (75. Tag vor der Wahl) bis spätestens 

16:00 Uhr schriftlich bei der Wahlleitung unter folgender Anschrift einzureichen: 

Amt Crivitz 

Wahlleiterin 

Amtsstraße 5 

19089 Crivitz 

Wahlvorschläge sind nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem letzten Tag der Einreichungsfrist 

(07. Juli 2026) einzureichen, dass etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 

betreffen, rechtzeitig behoben werden können. Nach Ablauf des 73. Tages vor der Wahl  

(09. Juli 2026) können nur noch Mängel gültiger Wahlvorschläge behoben werden. 

Crivitz, den 23. April 2026 

gez. 

R. Witkowski 

Wahlleitung 

http://www.amt-crivitz.de/das-amt/wahlen/

